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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

13.12.1988 

Geschäftszahl 

5Ob573/88; 6Ob572/89 

Norm 

ABGB §1295 Ia9; 

ABGB §1306a; 

Rechtssatz 

Notstand oder Nothilfe stellt nur dann einen Rechtfertigungsgrund dar, wenn die Notstandshandlung oder 
Nothilfehandlung zum Schutz von der Rechtsordnung als schutzwürdig anerkannten Rechtsgütern gesetzt wurde, 
eine umfassende, ex ante vorzunehmende, Interessenabwägung die Notstandshandlung als rechtmäßig 
erscheinen läßt und diese die geringste mögliche Verletzung der fremden Interessen darstellt. Die für Notstand 
(Nothilfe) geltenden Regeln auch auf bloß fahrlässige Schadenszufügung (argumento a maiori ad minus) 
angewendet werden. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1988/12/13 5  Ob   573/88 

Veröff: EvBl 1989/72 S 271 = RZ 1990/8 S 38 = JBl 1989,386 = SZ 61/270  

TE OGH   1989/06/29 6  Ob   572/89 

Rechtssatznummer 

RS0022990 


